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Feuerlöscher-Überprüfung 

17. Oktober 2020 

 

Rotes Kreuz OÖ 

BLUTSPENDEAKTION 

12. Oktober 2020 
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Der Blutspendedienst vom Roten Kreuz OÖ lädt Sie herzlich ein zur 
 

BLUTSPENDEAKTION  

St. Willibald 
 

Montag, 12. Oktober 2020 
15:30 - 20:30 Uhr 

Volksschule 
 

Blut spenden können alle gesunden Personen ab dem Alter von 18 Jahren im Abstand von 8 
Wochen. Der vor der Blutspende auszufüllende Gesundheitsfragebogen und das anschließende 
vertrauliche Gespräch mit unserem Arzt dienen sowohl der Sicherheit unserer Blutprodukte, als 
auch der Sicherheit der Blutspender. Bitte bringen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis und 
Ihren Blutspendeausweis zur Blutspende mit. Den Laborbefund erhalten Sie ca. 8 Wochen später 
zugeschickt, somit wird die Blutspende für Sie auch zu einer kleinen Gesundheitskontrolle. 
 

Sie sollten in den letzten 3-4 Stunden vor der Blutspende zumindest eine kleine Mahlzeit und 
ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und nach der Blutspende körperliche Anstrengungen 
vermeiden. 
 

Das Österreichische Rote Kreuz bedankt sich nochmals für die Unterstützung bei der 
Blutspendeaktion im Februar 2020, an der 57 Gemeindebürger teilgenommen haben. 

 
Aufputzen von Bäumen und Sträuchern an Straßen 

 
Die Gemeinde St. Willibald macht wieder 
darauf aufmerksam, dass auf manchen 
Grundstücken die Äste von Bäumen, 
Sträuchern und Hecken in das öffentliche Gut 
reichen. Damit eine reibungslose Benützung 
von Straßen und Gehsteigen und eine 
ordnungsgemäße Durchführung des 
jährlichen Winterdienstes gewährleistet ist, 
ersucht die Gemeinde alle Grundbesitzer, 
die in das öffentliche Gut reichenden Äste 

zu entfernen. Auf Grund der Gesetzeslage 
sind Bäume und Sträucher bis zu einem 
Luftraum von 4,5 m auszuschneiden. Laut 
Straßenverkehrsordnung muss auch die 
Sicht im Kreuzungsbereich gegeben sein.  
Sollten durch derartige Sträucher und 
Äste Schäden entstehen, wird der 
Grundbesitzer zur Schadenshaftung 
herangezogen. 

 
Freie Bauparzellen – Ahornweg 

 
Die ersten Wohnhäuser in der Siedlung am 
Ahornweg sind bereits im Entstehen. 
Derzeit sind noch 4 Bauparzellen mit einer 
Größe von 911 m² bis 1.196 m² frei. 
Genauere Auskünfte zur konkreten Lage 
und zu den Kosten erhalten Sie am 
Gemeindeamt.  
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Notstromversorgung im Gemeindezentrum 

 
Seit Anfang dieses Jahres 
wurde im 
Gemeindezentrum von St. 
Willibald, wo unter 
anderem der Bauhof, 
Musikverein und die 
Freiwillige Feuerwehr 
untergebracht sind, ein 

stationäres Notstromaggregat installiert. Das 
Gerät liefert eine Leistung von 30KVa und kann 
im Bedarfsfall das gesamte Gebäude mit 
Notstrom versorgen.  
Aufgrund der vergangenen Wetterkapriolen kam 
es vermehrt zu Stromausfällen im gesamten 
Gemeindegebiet. Das Aggregat läuft bei einem 
Ausfall des öffentlichen Netzes automatisch an 
und versorgt den Bereich Feuerwehr mit Strom, 
sodass eine Alarmierung der Einsatzkräfte 
mittels Sirene gewährleistet werden kann. Bei 
Wiederherstellung der Netzversorgung schaltet 
das Gerät automatisch wieder vom 
Notstrombetrieb auf Netzbetrieb um. 
Der Bereich Bauhof und Musik kann im Anlassfall 
manuell hinzu- bzw. weggeschaltet werden. 
„Im Einsatzfall ist es für uns sehr wichtig, die 

eigene Infrastruktur aufrecht zu halten, um eine 
zielgerichtete und effiziente Hilfeleistung 

durchführen zu können“, so Kommandant 
der FF St. Willibald HBI Dominik Huber. 
Es ist somit sichergestellt, dass diverse 
Kommunikationsmittel (Funkgeräte, EDV 
Systeme, Handys,…), Technische 
Einrichtungen wie das Warn- und 
Alarmierungssystem und sonstige 
Elektrogeräte bei einem Stromausfall weiter 
betrieben werden können und somit für 
einen entsprechenden Mehrwert zum 
Schutz der Bevölkerung beitragen. 
Es ist auch vorgesehen, den Einsatzstab in 
diesem Gebäude zu errichten, um dort die 
notwendige Handlungsfähigkeit zu haben, 
bei der Erarbeitung und Umsetzung von 
Maßnahmen für eine strukturierte 
Abwicklung eines größeren 
Schadensereignisses welche über mehrere 
Tage andauern können. 
Ein DANKESCHÖN gilt an die zuständigen 
Gemeindeverantwortlichen, welche dieses 
Projekt ermöglicht haben, der Fa. Kreuzer 
(Enzenkirchen) sowie den freiwilligen 
Kameraden für die Installation und 
Inbetriebnahme des Gerätes.  

  

 

 

 

 

 

Der für 18. Oktober geplante Tag der Senioren kann heuer auf Grund der 
Covid 19 Bestimmungen leider nicht abgehalten werden.  
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Feuerlöscher - Überprüfung 
 
 

 
Die Freiwillige Feuerwehr ST. WILLIBALD organisiert eine Feuerlöscher -       
Sammelüberprüfung. Sie können Ihren Feuerlöscher am 

Samstag 17. Oktober um  09.00 Uhr beim Bauhof St Willibald  
zur Überprüfung abgeben. 
Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass Sie gemäß Feuerpolizeigesetz verpflichtet sind, den 
Feuerlöscher alle 2 Jahre zu überprüfen.  
Anhand des gelben Aufklebers am Feuerlöscher können Sie die LETZTE Überprüfung ablesen. 2 Jahre 
danach wäre dann der nächste Termin für die Überprüfung Ihres Feuerlöschers. Die Freiwillige Feuerwehr 
St. Willibald freut sich auf eine zahlreiche Teilnahme. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Covid 19 
Bestimmungen einzuhalten sind. 
 

Verein „i hüf“ 
 

Der Verein "i hüf" veranstaltete letzten Dezember erneut den bereits zur Tradition 
werdenden Advents-Punschstand. Die zahlreichen Gäste wurden unter anderem mit 
Punsch, Glühwein, Bratwürstel und Bosner versorgt. Auf diesem Weg möchten sich 

sowohl das Team von "i hüf" sowie unsere jüngsten Gemeindebürger recht herzlich 
bei allen Besuchern bedanken. 

Der Reinerlös ging diesmal mit € 400,-- an den Babytreff sowie mit € 1.000,-- an den 
Kindergarten. 
 

   

 
 

 
Neuer Kletterturm im Schulgarten 
 

Im Schulgarten wurde im Juni ein neuer Kletterturm errichtet. Dieser 
wurde durch die Gemeinde und durch eine finanzielle Unterstützung 
von € 1.300,00 aus dem Erlös des “Wamprechtshamer Dorffestes“ im 
Jahr 2019 finanziert. Er wird von den Kindern auch schon gerne und 
fleißig genutzt.  
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Die Landeskriminalamt OÖ bittet um folgende Veröffentlichung: 
 
Die Tage werden kürzer, das Tageslicht weicht der Dunkelheit bereits sehr früh, schon sind auch 
wieder vermehrt klassische Dämmerungs-Wohnhauseinbrüche festzustellen.  
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Schlaf, Kindlein, schlaf! 
 
Für die Entwicklung des Kindes ist ausreichend Schlaf 
besonders wichtig. Der Schlafbedarf kann jedoch sehr 
unterschiedlich sein. Während Babys und Kleinkinder ihren Schlaf-Wach-Rhythmus noch entwickeln, 
können auch bei größeren Kindern (Ein-)Schlafprobleme als Teil der Entwicklung auftreten. 
Laut Studie benötigen Kinder im Kindergartenalter noch rund zwölf Stunden Schlaf. 
Volksschulkinder durchschnittlich elf Stunden. Abweichungen von bis zu zwei Stunden sind 
völlig normal. 
Tipps für einen gesunden Kinderschlaf: 
· Möglichst viel Bewegung tagsüber, am besten an der frischen Luft. 
· Regelmäßige Schlafenszeiten. 
· Auf ähnlich bleibende Einschlafrituale achten. 
· Eine Stunde vor dem Schlafengehen zur Ruhe kommen. 
· Die Zeit zum Vorlesen und Kuscheln nutzen. 
· Mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen das Abendessen beenden. 
· Anregende Getränke wie z.B. Cola und Eistee sind für Kinder ungeeignet und stören 
   den Kinderschlaf. 
· Kein Fernsehen, Smartphone oder Tablet vor dem Zubettgehen! 
· Schlafräume angenehm und gemütlich gestalten. 
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· Abdunkeln des Zimmers und Vermeidung von Lärm. 
· Kuscheltiere, die Lieblingsbettwäsche und ein Nachtlicht sorgen für Gemütlichkeit. 
· Das Kinderzimmer unbedingt rauchfrei halten. 
· Schlaf- oder Beruhigungsmittel sind tabu! 
 

„Gute Nacht“ – Reim als tägliches Einschlafritual 
Ein kleines Schaf 

hüpft über´n Zaun, 
wünscht dir 

einen süßen Traum. 
Schöne Träume, Gute Nacht 
bis das Morgenlicht erwacht. 

(Quelle: https://bit.ly/34SUk1O) 
 
 

Informationen des Sozialhilfeverbandes Schärding 
 

 
Urlaubszuschuss für pflegende Angehörige 
Die Sozialabteilung des Landes OÖ gewährt einen neuen Urlaubszuschuss für pflegende Angehörige im 
Zeitraum vom 1.6.2020 – 31.5.2021.  
Detaillierte Information könnt ihr über nachstehenden Link nachlesen:  
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/236719.htm 

 
COVID-19-Wohnkostenhilfe  
Die COVID 19 Wohnkostenhilfe ist ein direkter Zuschuss aus Mitteln der Wohnbauförderung. Sie ist eine 
für drei Monate befristete Soforthilfe für jene Menschen, die in Zusammenhang mit der aktuellen 
Krisensituation „Coronavirus (SARS-CoV-2), COVID 19“ plötzlich über ein stark vermindertes oder gar kein 
monatliches Einkommen verfügen und rasche Hilfe zur Deckung der Wohnkosten benötigen, aber die 
Voraussetzungen für den Bezug einer Wohnbeihilfe nicht erfüllen.  
Sie befinden sich in Zusammenhang mit der Coronakrise in einer finanziellen Notsituation. 
Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an: Amt der Oö. Landesregierung Direktion 
Gesellschaft, Soziales und Gesundheit, Abteilung Wohnbauförderung, Bahnhofplatz 1, 4021 Linz  
Telefon (+43 732) 77 20-141 40 Fax (+43 732) 77 20-21 43 95 E-Mail wo.post@ooe.gv.at 

________________________________________________________________________ 
 
 

Silofoliensammlung Herbst 2020 

 

 

 

Kostenlose Rechtsberatung – Dr. Christian Haslinger 

Jeden ersten Freitag im Monat ab 16.00 Uhr im Gemeindeamt St. Willibald. Bitte die  
Terminvereinbarung am Gemeindeamt persönlich oder unter Tel.-Nr. 2815-21 vornehmen. 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/236719.htm

